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1. Grundlagen der Begutachtung

Das Gutachten stützt sich auf folgende
Unterlagen:

a) Gutachtenantrag: „Expertise zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Evi-
denz des Psychotherapieverfahrens Hyp-
notherapie“ von Prof. Dr. Dirk Re-
venstorf im Auftrag der Milton Erickson
Gesellschaft für Klinische Hypnose
(MEG) und Deutschen Gesellschaft für
Hypnose (DGH) im Januar 2003.

b) Drei Materialbände mit Original-
studien, Reviews und Metaanalysen so-
wie ein Buch: Revenstorf D & Peter B
(Hrsg.) (2001): Hypnose in Psychothera-
pie, Psychosomatik und Medizin. Berlin:
Springer.

c) Abbot NC, Stead LF,White AR, Bar-
nes J: Hypnotherapy for smoking cessa-
tion.The Cochrane Database of Systematic
Reviews 1998,Issue 2.Art.No.:CD001008.
DOI: 10.1002/14651858. CD001008.

2. Gutachtenauftrag/Fragestellung

Es soll geprüft werden, ob die Hypnothe-
rapie die Kriterien für eine wissenschaft-
liche Anerkennung erfüllt, und, wenn ja,
für welche Anwendungsbereiche.

Hierzu überprüft der Wissenschaftli-
che Beirat Psychotherapie nach § 11
PsychThG (WBP) die Wirksamkeitsnach-
weise für jeden der 12 vom WBP definier-
ten Anwendungsbereiche der Psychothe-
rapie bei Erwachsenen (Deutsches Ärzte-
blatt 2000,97,Heft 1–2,A-59 unter Berück-
sichtigung der Änderung vom 16. 9. 2002,
Deutsches Ärzteblatt 2002, Heft 46,
A-3132, PP-572) bzw. der acht definierten
Anwendungsbereiche der Psychotherapie
bei Kindern und Jugendlichen (Deutsches
Ärzteblatt 2000, Heft 33,A-2190) getrennt.
Der Wirksamkeitsnachweis für einen An-
wendungsbereich kann in der Regel dann
als gegeben gelten, wenn in mindestens
drei unabhängigen, methodisch adäquaten
Studien die Wirksamkeit bei Störungen aus
diesem Bereich nachgewiesen ist und min-
destens eine Studie zu einem der Anwen-

dungsbereiche eine Katamnese-Untersu-
chung mindestens sechs Monate nach The-
rapieabschluss einschließt, die den The-
rapieerfolg auch noch mindestens sechs
Monate nach Therapieende nachweist
(Kriterium für die Feststellung der wissen-
schaftlichen Anerkennung in einem An-
wendungsbereich gemäß Beschluss des
WBP vom 15. 9. 2003).

In einem zweiten Schritt prüft der Wis-
senschaftliche Beirat Psychotherapie
zum einen, ob eine Empfehlung zur Zu-
lassung als Verfahren zur vertieften Aus-
bildung zum Psychologischen Psychothe-
rapeuten entsprechend § 1 Abs. 1 der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Psychologische Psychotherapeuten
ausgesprochen werden kann. Diese Emp-
fehlung kann gemäß den Kriterien des

WBP nur für solche Therapieverfahren
ausgesprochen werden, die für minde-
stens fünf Anwendungsbereiche der
Psychotherapie bei Erwachsenen (1 bis
12 der Anwendungsbereichsliste) oder
mindestens vier der „klassischen“ An-
wendungsbereiche (1 bis 8) als wissen-
schaftlich anerkannt gelten können.

Zum anderen prüft der Wissenschaft-
liche Beirat Psychotherapie, ob eine
Empfehlung zur Zulassung als Verfahren
zur vertieften Ausbildung zum Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten ent-
sprechend § 1 Abs. 1 der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten ausge-
sprochen werden kann. Diese Empfeh-
lung kann gemäß den Kriterien des WBP
nur für solche Therapieverfahren ausge-
sprochen werden, die für mindestens vier
Anwendungsbereiche der Psychothera-
pie bei Kindern und Jugendlichen (An-
wendungsbereiche 1 bis 8) oder minde-
stens drei der „klassischen“ Anwen-
dungsbereiche (1 bis 5) als wissenschaft-
lich anerkannt gelten können.

3. Definition

Hypnotherapie definiert sich als ein psy-
chotherapeutisches Verfahren, das die In-
duktion hypnotischer Trance als einen
veränderten Bewusstseinszustand dazu
nutzt, problematisches Verhalten, proble-
matische Kognitionen und affektive Mu-
ster zu ändern, emotional belastende Er-
eignisse und Empfindungen zu restruktu-
rieren und biologische Veränderungen
für Heilungsprozesse zu fördern. „Hyp-
notherapie ist primär eine lösungsorien-
tierte Behandlungsmethode.“ (Gutach-
tenantrag, S. 5).

Folgende Prinzipien leiten die hypno-
therapeutische Arbeit: Utilisation (Nut-
zung individueller Merkmale des Patien-
ten, seines Symptoms und des Widerstan-
des für die Veränderung), Destabilisie-
rung (Erzeugung von Konfusion, um fest-
gefahrene kognitive Positionen zu desta-
bilisieren, auch mit Hilfe von Humor),
Beiläufigkeit (indirekte Vermittlung rele-
vanter Information), minimale Verände-
rung mit Kaskadeneffekt und Schutz des
Unbewussten.Das Menschenbild der Hyp-
notherapie geht davon aus, dass ein Indi-
viduum die Ressourcen zur Veränderung
bereits in sich trägt.

Hypnotherapeutische Interventionen
sind störungsspezifisch und weisen einen
hohen Grad an Differenzierung auf. Zu
den hypnotherapeutischen Interventio-
nen sind z. B. die Induzierung von Hyp-
nose und Trancezuständen sowie die Un-
terweisung von Patienten im Erzeugen
von Selbsthypnose zu rechnen. Die Do-
kumentation gibt eine detaillierte Be-
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schreibung der Hypnotherapie inklusive
einer genauen Schilderung einer typi-
schen Hypnotherapiesitzung. Hypnothe-
rapie kann als Einzel- oder Gruppenthe-
rapie mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen durchgeführt werden.

4. Indikationsbereiche

Entsprechend der Definition werden von
den Fachvertretern der Hypnotherapie
als Indikationsbereiche 11 der 12 vom
Wissenschaftlichen Beirat Psychothera-
pie definierten Anwendungsbereiche für
Erwachsene geltend gemacht (Ausnah-
me: Anwendungsbereich 11 – „Psychi-
sche und soziale Faktoren bei Intelligenz-
minderung [F 7 nach ICD-10])“. Für Kin-
der liegen nur in Teilbereichen ausrei-
chende klinische Erfahrungen vor.

Als Kontraindikationen von Hypno-
therapie gelten akute Psychosen, schwere
Persönlichkeitsstörungen und mangelnde
Hypnotisierbarkeit (ca.10 % der Bevölke-
rung). Bei traumatisierten Personen und
Missbrauchsopfern ist besonders zu be-
achten, dass die Patienten die Kontrolle
über die Trance und die darin bearbeiteten
Inhalte behalten. Hypnotherapie ist keine
Methode, mit der verdrängte Kindheits-
traumata aufgeklärt werden könnten, da
hier die Gefahr von Fehlerinnerungen und
induzierten Verzerrungen besteht.

5. Theorie

Die Theorie der Hypnotherapie stützt
sich auf physiologische und immunologi-
sche Aspekte, Lern- und Gedächtnistheo-
rien, spezifische hypnotherapeutische
Konzepte und Arbeiten zur Schmerz-
wahrnehmung und -verarbeitung.

Auf dem Hintergrund neuerer Lern-
und Gedächtnis-Konzepte (z. B. implizi-
tes und explizites Gedächtnis, non-atten-
tives und attentives Lernen) wird darge-
legt, dass hypnotische Tranceinduktionen
spezifische Aktivierungsmuster in korti-
kalen und subkortikalen Bereichen anre-
gen, die auch für implizite Gedächtnis-
prozesse bedeutsam sind. Hypnothera-
peutische Techniken begünstigen so Ver-
änderungsprozesse, indem eine explizite
bewusste Verarbeitung von Themen und
Inhalten umgangen wird, implizite Lern-
prozesse angeregt und Störreize leichter
ausgeblendet werden.

Im Antrag wird der Forschungsstand
zu spezifischen hypnotherapeutischen
Konzepten (post-hypnotische Suggestio-
nen, post-hypnotische Amnesie) darge-
stellt, und Modelle zu Wirkmechanismen
werden erörtert. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Wirksamkeit der post-hyp-
notischen Suggestionen im Wesentlichen
durch Einzelfallstudien belegt worden sei.

6. Diagnostik

In der Dokumentation wird vorwiegend
die klinische Diagnostik beschrieben, bei
der störungsspezifische Daten zur Pla-
nung der Therapie und zur Evaluation
des Therapieerfolges erhoben werden.
Die hypnose-spezifische Diagnostik rich-
tet sich auf die Abklärung der Hypnoti-
sierbarkeit bzw. der Suggestibilität des
Patienten, die mit standardisierten Test-
verfahren bzw. in der klinischen Interak-
tion erfasst werden kann.

7. Wirksamkeitsnachweise 
bei Erwachsenen

Die vorgelegten 47 Studien (49 Publikatio-
nen) zur Hypnotherapie verfügten größ-
tenteils über eine Kontrollbedingung*; es
ergaben sich jedoch z. T. Probleme da-
durch,dass nicht-klinische Stichproben un-
tersucht worden waren oder dass die Zu-
weisung zu den Untersuchungsgruppen
den methodischen Mindestanforderungen
nicht genügte (fehlende Randomisierung/
Parallelisierung). Zu den Anwendungsbe-
reichen für Psychotherapie bei Erwach-
senen 8, 10, 11 und 12 sowie zu den An-
wendungsbereichen für Psychotherapie
bei Kindern und Jugendlichen 1, 2, 3, 6, 7
und 8 wurden keine Studien vorgelegt.

Zum Anwendungsbereich 1 (Affektive
Störungen, F 3) wurde nur eine Studie
vorgelegt. Die Anerkennung dieser Stu-
die scheiterte daran, dass der klinische
Status der untersuchten Stichprobe (Stu-
denten) nicht belegt wird.

Zum Anwendungsbereich 2 (Angst-
störungen, F 40–F 42) wurden sieben
Studien vorgelegt, Keine der eingereich-
ten Studien konnte anerkannt werden.
Bei fünf Studien scheiterte die Anerken-
nung bereits daran, dass der klinische Sta-
tus der untersuchten Stichprobe nicht be-
legt wird. Bei weiteren zwei Studien spre-
chen insbesondere Schwächen des Unter-
suchungsdesigns (fehlende Randomisie-
rung/Parallelisierung) gegen eine Aner-
kennung. Entsprechend fußt auch die
Übersichtsarbeit von Revenstorf und
Prudlo (1994) überwiegend auf Studien
zur Sprechangst bei nicht-klinischen Po-
pulationen, die keine Generalisierung auf
Patientenpopulationen mit klinisch be-
deutsamen Angststörungen zulassen.

Zum Anwendungsbereich 3 (Bela-
stungsstörungen, F 43) wurde eine Studie
zur Behandlung der Posttraumatischen
Belastungsstörung vorgelegt. Diese Stu-
die wird anerkannt.

Für den Anwendungsbereich 4 (Disso-
ziative, Konversions- und somatoforme
Störungen, F 44, F 45, F 48) wurden
zwei Studien vorgelegt. Hiervon wurde
eine Studie anerkannt. Bei der zweiten
Studie scheiterte die Anerkennung be-
reits daran, dass die methodischen Min-
destanforderungen an das Untersu-
chungsdesign nicht erfüllt waren (fehlen-
de Randomisierung/Parallelisierung).

Für den Anwendungsbereich 5 (Ess-
störungen, F 50) wurde eine Studie zur
„Hypnobehavioral Therapy“ bei Bulimie
vorgelegt. Diese Studie wurde nicht aner-
kannt, da das Untersuchungsdesign keine
Rückschlüsse darauf zulässt, inwieweit
die hypnotherapeutischen und/oder die
behavioralen Interventionen entschei-
dend für die Wirksamkeit der „Hypnobe-
havioralen Therapie“ waren.

Zum Anwendungsbereich 6 (Andere
Verhaltensauffälligkeiten mit körperli-
chen Störungen, F 51, F 52) wurden zwei
der drei eingereichten Studien zu Schlaf-
störungen anerkannt. Die Anerkennung
einer Studie zur Behandlung von Schlaf-
wandlern scheiterte dagegen bereits dar-
an, dass die Stichprobengröße (N = 11)
die Aussagekraft der Studie zu stark ein-
schränkte.

Im Anwendungsbereich 7 (Psychische
und soziale Faktoren bei somatischen
Krankheiten, F 54) wurden 12 der 24 Stu-
dien anerkannt.Acht dieser 12 anerkann-
ten Studien beziehen sich auf die Bewälti-
gung kurzzeitiger medizinischer Inter-
ventionen (Operationen, Geburten, Be-
handlung von Verbrennungen, Chemo-
therapie), vier der anerkannten Studien
beziehen sich auf die längerfristige positi-
ve Beeinflussung des Verlaufs und der
Bewältigung einer chronischen somati-
schen Erkrankung.

Bei fünf der eingereichten Studien
scheiterte die Anerkennung bereits dar-
an, dass die methodischen Mindestanfor-
derungen an das Untersuchungsdesign
nicht erfüllt waren (fehlende Randomi-
sierung/Parallelisierung). Drei weitere
Studien konnten insbesondere aufgrund
des fehlenden Nachweises des klinischen
Status der untersuchten Stichprobe nicht
anerkannt werden. Weitere vier Studien
wurden als teilweise positiv bewertet, da
die erwarteten Therapieeffekte nur für ei-
nen Teil der primären Zielkriterien nach-
gewiesen werden konnten.

Im Anwendungsbereich 9 (Abhängig-
keiten und Missbrauch, F 1, F 55) wer-
den von den sieben eingereichten Studien
eine Studie zum Methadonentzug metha-
donsubstituierter Opiatabhängiger und
vier Studien zur Anwendung der Hyp-
notherapie bei der Raucherentwöhnung
anerkannt. Bei drei der eingereichten
Studien scheiterte die Anerkennung be-
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*Eine Übersicht zu den eingereichten Studien zur Hypno-
therapie bei Erwachsenen und bei Kindern und Jugend-
lichen sowie deren Bewertung findet sich auf der Home-
page des WBP (http://www.wbpsychotherapie.de).



reits daran, dass die methodischen Min-
destanforderungen an das Untersu-
chungsdesign nicht erfüllt waren (fehlen-
de Randomisierung/Parallelisierung).

Eine Generalisierbarkeit auf die psy-
chotherapeutische Behandlung bei Ab-
hängigkeit oder Missbrauch von Alkohol
oder von illegalen Drogen ist damit nicht
begründet. Darüber hinaus ist auch für
den Bereich der Raucherentwöhnung un-
ter Einbezug weiterer Studien die derzei-
tige Befundlage ausgesprochen hetero-
gen und schränkt die Schlussfolgerungen
zur Wirksamkeit der Hypnotherapie für
die Raucherentwöhnung deutlich ein
(Cochrane-Review:Abbot et al., 1998).

Der Wissenschaftliche Beirat Psycho-
therapie hat demnach die wissenschaftli-
che Anerkennung der Hypnotherapie für
die folgenden beiden Anwendungsberei-
che festgestellt:

1. Psychische und soziale Faktoren bei
somatischen Erkrankungen (F 54 nach
ICD-10)

2. Abhängigkeiten und Missbrauch
(F 1, F 55 nach ICD-10) (Belege liegen
lediglich für Raucherentwöhnung und
Methadonentzug vor.)

8. Wirksamkeitsnachweise bei 
Kindern und Jugendlichen

Die eingereichten Studien zu den Anwen-
dungsbereichen der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie beziehen sich aus-
schließlich auf zwei der acht vom Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie defi-
nierten Anwendungsbereiche, und zwar
auf die Anwendungsbereiche 4 und 5.

Für den Anwendungsbereich 4 (Ess-
störungen und andere Verhaltensauf-
fälligkeiten mit körperlichen Störungen,
F 50–F 52, F 54) wurden fünf Studien
vorgelegt. Die eingereichten Studien be-
schränken sich auf Wirksamkeitsnach-
weise für die Hypnotherapie zur Verbes-
serung der Bewältigung von Chemothe-
rapien bei Patienten mit Krebserkran-
kungen und Schmerzen in Zusammen-
hang mit belastenden medizinischen In-
terventionen. Die Studien wurden sämt-
lich als Wirksamkeitsnachweis gewertet.
Die Wirksamkeit der Hypnotherapie in
diesem spezifischen Bereich ist gut be-
legt. Die Studienlage erlaubt jedoch kei-
ne Generalisierung auf die Wirksamkeit
der Hypnotherapie bei der Behandlung
von Essstörungen oder von chronischen
körperlichen Störungen, wie Compliance-
Problemen bei Diabetes mellitus. Zu die-
sen und vergleichbaren Krankheitsbil-
dern liegen keine entsprechenden Stu-
dien vor. Für den Anwendungsbereich 4 –
Essstörungen und andere Verhaltensauf-
fälligkeiten mit körperlichen Störungen –
liegen zudem keine Katamnese-Untersu-

chungen vor, die den Therapieerfolg auch
noch mindestens sechs Monate nach The-
rapieende nachweisen. Daher kann die
wissenschaftliche Anerkennung der Hyp-
notherapie für diesen Anwendungsbe-
reich nicht festgestellt werden.

Für den Anwendungsbereich 5 (Ver-
haltensstörungen mit Beginn in der Kind-
heit und Jugend, F 90–F 92, F 94, F 98,
und Ticstörungen, F 95) wurden zwei Stu-
dien zur Behandlung der Enuresis vorge-
legt. Beide Studien wurden nicht aner-
kannt. Bei einer Studie scheiterte die An-
erkennung bereits daran, dass die metho-
dischen Mindestanforderungen an das
Untersuchungsdesign nicht erfüllt waren
(fehlende Randomisierung/Parallelisie-
rung). Die zweite eingereichte Studie
kann insbesondere nicht anerkannt wer-
den, da sich in dieser Studie zur Katamne-
se für die Hypnotherapie gegenüber der
Kontrollgruppe keine signifikanten Be-
handlungseffekte nachweisen lassen.

Damit kann für keinen Anwendungs-
bereich der Psychotherapie bei Kindern
und Jugendlichen die wissenschaftliche
Anerkennung festgestellt werden. Die
kurzfristige Wirksamkeit der Hypnothe-
rapie bei Kindern und Jugendlichen zur
besseren Bewältigung von Chemothera-
pien bei Krebserkrankungen und weite-
ren belastenden medizinischen Interven-
tionen ist jedoch belegt.

9. Versorgungsrelevanz

Hypnotherapie ist unter Ärzten,
Zahnärzten, Ärztlichen und Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten ver-
breitet und wird meist als Zusatzverfah-
ren/-ausbildung erlernt. Hypnotherapeu-
ten sind in der Regel zugleich in anderen
psychotherapeutischen Verfahren ausge-
bildet. Auch vor In-Kraft-Treten des Psy-
chotherapeutengesetzes war Hypnothe-
rapie kein grundständiges psychothera-
peutisches Verfahren, sondern wurde als
zusätzliche psychotherapeutische Metho-
de bei umgrenzten Indikationen von be-
reits qualifizierten Psychotherapeuten
eingesetzt.

10. Aus- und Weiterbildung

Es liegen Weiterbildungsordnungen der
Deutschen Gesellschaft für Hypnose
(DGH), der Milton Erickson Gesell-
schaft für klinische Hypnose (MEG),
der Deutschen Gesellschaft für Ärztli-
che Hypnose und Autogenes Training
(DGÄHAT) vor. Alle bekannten Curri-
cula dieser Fachverbände setzen explizit
eine vorangehende psychotherapeutische
Grundausbildung oder Approbation und
eine mehrjährige Berufspraxis voraus.

11. Zusammenfassende Stellungnahme

Der Wissenschaftliche Beirat Psychothe-
rapie stellt zusammenfassend fest, dass
die Hypnotherapie bei Erwachsenen für
Behandlungen in folgenden Anwen-
dungsbereichen als wissenschaftlich an-
erkannt gelten kann: Psychische und so-
ziale Faktoren bei somatischen Krankhei-
ten sowie Abhängigkeit und Missbrauch
(Belege liegen lediglich für Raucherent-
wöhnung und Methadonentzug vor).

Die Hypnotherapie kann nicht als Ver-
fahren für die vertiefte Ausbildung zum
Psychologischen Psychotherapeuten ent-
sprechend § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten empfohlen werden,
da sie nicht für die geforderte Mindestzahl
von fünf der 12 Anwendungsbereiche der
Psychotherapie bei Erwachsenen des Wis-
senschaftlichen Beirats Psychotherapie
bzw. für mindestens vier der acht klassi-
schen Anwendungsbereiche als wissen-
schaftlich anerkannt gelten kann.

Bei Kindern und Jugendlichen kann
für keinen Anwendungsbereich der Psy-
chotherapie die wissenschaftliche Aner-
kennung festgestellt werden. Die kurzfri-
stige Wirksamkeit der Hypnotherapie bei
Kindern und Jugendlichen zur besseren
Bewältigung von Chemotherapien bei
Krebserkrankungen und weiteren bela-
stenden medizinischen Interventionen ist
jedoch belegt.

Die Hypnotherapie kann nicht als Ver-
fahren für die vertiefte Ausbildung zum
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten entsprechend § 1 Abs. 1 der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung für
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten empfohlen werden, da sie nicht
für die geforderte Mindestzahl von vier
der acht Anwendungsbereiche der Psy-
chotherapie bei Kindern und Jugendli-
chen des Wissenschaftlichen Beirats Psy-
chotherapie bzw. für mindestens drei der
fünf klassischen Anwendungsbereiche als
wissenschaftlich anerkannt gelten kann.

Berlin, den 27. März 2006

Prof. Dr. Gerd Rudolf
(Vorsitzender)

Prof. Dr. Dietmar Schulte
(Stellvertretender Vorsitzender)

Korrespondenzadressen:
Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
(Geschäftsführung des WBP der zweiten
Amtsperiode)

Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
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